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Grundsätze der Rechnungslegung 

Angewendetes Regelwerk 

Die Jahresrechnung der Stadtgemeinde Dies-
senhofen wurde in ÜbereinsƟmmung mit der 
Verordnung des Thurgauer Regierungsrates 
zum Rechnungswesen der Gemeinden vom  
23. April 2013 erstellt. Diese basiert auf den Fa-
chempfehlungen zur Rechnungslegung nach 
dem Harmonisierten Rechnungslegungs- 
modell 2 (HRM 2) der Konferenz der Kantona-
len Finanzdirektoren und vermiƩelt ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. 

Elemente der Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung besteht aus Bilanz, Erfolgs-
rechnung, InvesƟƟonsrechnung und Anhang. 

Rechnungslegungsgrundsätze 

Die Rechnungslegung richtet sich nach den 
Grundsätzen der BruƩodarstellung, der Perio-
denabgrenzung, der Forƞührung, der Wesent-
lichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässig-
keit, der Vergleichbarkeit und der SteƟgkeit. 

Vermögenswerte werden auf der AkƟvseite der 
Bilanz geführt, wenn sie einen künŌigen wirt-
schaŌlichen Nutzen hervorbringen oder ihre 
Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
vorgesehen ist und ihr Wert verlässlich ermit-
telt werden kann. 

Verpflichtungen werden als Fremdkapital bilan-
ziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis 
der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher 
oder wahrscheinlich zu einem MiƩelabfluss 
führen wird und ihr Wert verlässlich ermiƩelt 
werden kann. Lässt sich der Zeitpunkt der Erfül-
lung und die Höhe des zukünŌigen MiƩelab-
schlusses nur unsicher besƟmmen, wird die 
Verbindlichkeit durch eine Rückstellung abge-
bildet. 

Als Ertrag oder Einnahme gilt der Wertzuwachs 
innerhalb einer besƟmmten Periode. Ein Ertrag 
oder eine Einnahme gilt im Zeitpunkt als 

realisiert, in dem ein Zufluss an wirtschaŌli-
chem oder öffentlichem Nutzen staƪindet. Der 
Zeitpunkt muss verlässlich ermiƩelt werden 
können. 

Als Aufwand oder Ausgabe gilt der gesamte 
Wertverzehr innerhalb einer Periode. Ein Auf-
wand oder eine Ausgabe gilt im Zeitpunkt als 
realisiert, in dem ein Abfluss an wirtschaŌli-
chem oder öffentlichem Nutzen staƪindet. Der 
Zeitpunkt muss verlässlich ermiƩelt werden 
können.  

Bewertungsgrundsätze 

Allgemeines 

Die Rechnungslegung erfordert vom Stadtrat 
und von den rechnungsführenden Verwal-
tungsstellen Schätzungen und Annahmen, wel-
che die Höhe der ausgewiesenen Vermögens-
werte und Verbindlichkeiten sowie die Eventu-
alverbindlichkeiten und -forderungen zum Zeit-
punkt der Bilanzierung, aber auch Aufwendun-
gen und Erträge in der Berichtsperiode beein-
flussen. Schätzungen basieren entweder auf 
Expertengutachten oder auf dem aktuellen 
Wissenstand der Verwaltungsstellen. Dennoch 
können die effekƟven Ergebnisse von diesen 
Annahmen abweichen. Es gilt für alle PosiƟo-
nen der Grundsatz der Einzelbewertung.  

Flüssige MiƩel und Geldmarktanlagen 

Die flüssigen MiƩel umfassen Kassenbestände, 
Post- und Bankguthaben, Zahlungen unterwegs 
oder kurzfrisƟge Geldmarktanlagen. Sie wer-
den zu Nominalwerten bewertet.  

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie 
Rechnungsabgrenzungen 

Als kurzfrisƟge Forderungen und Verbindlich-
keiten gelten alle innerhalb eines Jahres fälligen 
finanziellen Ansprüche und Schulden, als lang-
frisƟge solche mit einer Laufzeit über einem 
Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten 
werden zu ihrem Nominalwert bilanziert. 
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Rechnungsabgrenzungsposten werden eben-
falls zu Nominalwerten bewertet.  

Vorräte und angefangene Arbeiten 

Vorräte und angefangene Arbeiten werden zu 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewer-
tet.  

Finanzanlagen 

Bei Finanzanlagen im Finanzvermögen erfolgt 
die Bewertung zu Nominalwerten bzw. wo vor-
handen zu Marktwerten.  

Sachanlagen im Finanzvermögen 

Zu den Sachanlagen im Finanzvermögen gehö-
ren materielle Vermögensbestände, die sich im 
Eigentum der öffentlichen Hand befinden und 
zu Renditezwecke gehalten werden. Diese wer-
den zum Verkehrswert bewertet. Beim Über-
gangszeitpunkt auf HRM 2 fand eine periodi-
sche Neubewertung der Sachanlagen im Fi-
nanzvermögen staƩ.  

Sachanlagen, immaterielle Anlagen und Inves-
ƟƟonsbeiträge im Verwaltungsvermögen 

Die Sach- und immateriellen Anlagen im Ver-
waltungsvermögen dienen unmiƩelbar der Er-
füllung der öffentlichen Aufgaben. Eine Neube-
wertung des Verwaltungsvermögens im Über-
gang auf HRM 2 sieht die Thurgauer Verord-
nung zum Rechnungswesen der Gemeinden 
nicht vor. Anlagen im Verwaltungsvermögen 
werden zu Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten abzüglich der planmässigen Abschreibun-
gen bewertet. Die AkƟvierung erfolgt zwingend 
ab einem Projektwert von CHF 50'000.  

InvesƟƟonsbeiträge sind geldwerte Leistungen, 
mit denen beim Beitragsempfänger dauerhaŌe 
Vermögenswerte mit InvesƟƟonscharakter be-
gründet werden. Sämtliche InvesƟƟonsbei-
träge werden ungeachtet der AkƟvierungs-
grenze über die InvesƟƟonsrechnung akƟviert. 
Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten abzüglich der planmässigen 
Abschreibungen.  

AkƟvierte Anschaffungen und InvesƟƟonsbei-
träge nach dem Übergangszeitpunkt auf HRM 2 
werden ab dem Nutzungsbeginn über die ge-
schätzte Nutzungsdauer linear abgeschrieben. 
Es gelten jeweils die aktuellen Nutzungsdauern 
gemäss «Handbuch Rechnungswesen Gemein-
den».  

Darlehen 

Monetäre Ausleihungen mit einer festgelegten 
Laufzeit und einer Rückzahlungspflicht werden 
zum Nominalwert abzüglich notwendiger Wert-
berichƟgung bewertet.  

Beteiligungen und Grundkapitalien 

Beteiligungen werden im Verwaltungsvermö-
gen bilanziert, wenn die Eigentümerrechte zum 
Zwecke der öffentlichen Interessenswahrung 
gehalten werden. Die Bewertung erfolgt zum 
Anschaffungswert abzüglich notwendiger 
WertberichƟgungen.  

Finanzverbindlichkeiten 

Die kurzfrisƟgen Finanzverbindlichkeiten defi-
nieren sich aus FinanzierungsgeschäŌen mit ei-
ner Laufzeit bis zu einem Jahr. Bei langfrisƟgen 
Finanzverbindlichkeiten liegt die Laufzeit über 
einem Jahr. Finanzverbindlichkeiten sind in der 
Regel verzinslich und werden zum Nominalwert 
bewertet.  

Rückstellungen 

Rückstellungen werden gebildet, wenn es sich 
um eine gegenwärƟge Verpflichtung handelt, 
deren Ursprung in einem Ereignis vor dem Bi-
lanzsƟchtag liegt, ein MiƩelfluss zur Erfüllung 
der Verpflichtung wahrscheinlich ist, die Höhe 
der Verpflichtung zuverlässig geschätzt werden 
kann und der MiƩelfluss wesentlich ist. Die Be-
wertung erfolgt anhand einer Schätzung des 
Nominalwertes des MiƩelabflusses. Beste-
hende Rückstellungen werden auf jeden Bilanz-
sƟchtag auf Basis der wahrscheinlichen MiƩel-
abflüsse neu bewertet.  
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Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzie-
rungen  

Spezialfinanzierungen sind zweckgebundene 
MiƩel zur Sicherstellung der Finanzierung be-
sƟmmter öffentlicher Aufgaben. Die Schaffung 
von Spezialfinanzierungen sowie deren Zuwei-
sung und MiƩelverwendung bedarf einer ge-
setzlichen Grundlage. Die Bewertung erfolgt 
zum Nominalwert.  

Fonds 

Bei Fonds werden Erträge oder allgemeine 
StaatsmiƩel ohne kausalen Zusammenhang mit 
dem Verwendungszweck gesetzlich oder durch 
einen Beschluss zweckgebunden.  

Vorfinanzierung  

Mit Vorfinanzierungen können Reserven im Ei-
genkapital für noch nicht beschlossene Vorha-
ben gebildet werden. Vorfinanzierungen wer-
den nicht verzinst.   

Neubewertungsreserven  

Beim Übergang zum HRM 2 wurde das Finanz-
vermögen neu bewertet. Die Differenz zwi-
schen dem neuen und dem alten Buchwert des 
Finanzvermögens wurde als Neubewertungsre-
serve erfasst. Die Neubewertungsreserve darf 
gemäss § 63 RRV zum Rechnungswesen der 
Thurgauer Gemeinden während fünf Jahren 
nach der Einführung von HRM 2 nicht verändert 
werden. Ausgenommen ist die Verwendung zur 
Deckung von Verlusten aus späteren Neube-
wertungen oder der Veräusserung. Ab dem 
sechsten Jahr nach der Einführung von HRM 2 
wird die Neubewertungsreserve zu Gunsten 
des Bilanzüberschusses aufgelöst.  

Fiskalertrag 

Die Verbuchung der Steuererträge erfolgt bei 
Rechnungsstellung. Die Gemeindesteuern ei-
nes Jahres setzen sich aus den provisorischen 
Rechnungen des laufenden Jahres und dem 
Steuerertrag aus Vorjahren basierend auf den 
definiƟven Veranlagungen zusammen. 


